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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 25.01.1978

Norm

ABGB §21

ZPO §6 Abs2

ZPO §6 Abs3

Rechtssatz

Im Sinne einer umfassenden Rechtsfürsorgep7icht des Gerichtes für die unter dem besonderen Schutz der Gesetze

stehenden, in ihrer Handlungsfähigkeit beschränkten Personen hat es, falls dies zur Behebung des Mangels der

Prozeßfähigkeit notwendig erscheint, selbst die zur Bestellung eines gesetzlichen Vertreters erforderlichen Schritte

einzuleiten. Gegen derartige gerichtliche Verfügungen ist ein abgesondertes Rechtsmittel unzulässig.
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